
Einordnung der Pamilienentwickhmg in den revolutio
nären Prozeß der Gestaltung der sozialistischen Gesell
schaft unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Par
tei, die Herausarbeitung des Prozeßcharakters sowie des 
Inhalts und der Voraussetzungen der „Familienbezie- 
hungen neuer Art“ (S. 18) und die Orientierung auf die 
Lebensweise und Moral der Arbeiterklasse bei der Ge
staltung von Ehe und Familie sowie vorehelicher Part- 
nerbezaehungen (S. 30) veranschaulichen besonders 
markant und theoretisch fundierter als in der 3. Auf
lage das Wesen und die Zielrichtung der Anwendung des 
sozialistischen Familienrechts. Auf dieser Grundlage sind 
die Darstellung der Verantwortung der staatlichen Or
gane, gesellschaftlichen Organisationen, Betriebe, Kol
lektive und Bürger bei der Verwirklichung des Fami
lienrechts, die Erläuterung der Struktur und der Arten 
der in Rechtsvorschriften festgelegten Maßnahmen der 
Familienförderung (S. 27 bis 29, 34, 37) und die grund
sätzlichen Erörterungen über das Wesen der Gleichbe
rechtigung von Mann und Frau und der Erziehungsver
antwortung der Eltern Orientierungen für den Familien- 
richter, die ihm helfen, seine spezifischen Aufgaben im 
Prozeß der Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft zu verstehen und zu erfüllen.
Diese Art und Weise der Kommentierung gehört unver
zichtbar zu einem sozialistischen Kommentar, weil sie 
dem Praktiker die gesellschaftliche Bezogenheit seiner 
Tätigkeit und die rechtspolitischen Motivationen für das 
anzuwendende Gesetz verdeutlichen.
In der Erläuterung der Präambel und der Grundsätze 
vermisse ich aber einen für die Rechtsanwendung, ins
besondere bei der Durchführung von Eheverfahren und 
bei der Gestaltung von Eltern-Kind-Verhältnissen, wich
tigen Gedanken, der sich aus den Maßnahmen zur wei
teren Förderung der Familien und zur weiteren Ver
wirklichung der Gleichberechtigung der Frau, vor allem 
den umfassenden Möglichkeiten zur Familienplanung, 
ergibt: Der soziale Fortschritt, der durch die Anstren
gungen der Arbeiterklasse und der anderen Werktäti
gen beim Aufbau der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft erreicht wird, schafft immer bessere gesell
schaftliche Bedingungen für die Entwicklung von Ehe 
und Familie und damit zunehmend bessere Vorausset
zungen für die Erfüllung der sich aus dem FGB erge
benden Pflichten. Daraus folgt m. E., daß in Abhängig
keit von diesem Prozeß höhere Anforderungen an das 
Bemühen der Bürger zu stellen sind/4/, einen mit den 
Forderungen des sozialistischen Rechts im Einklang ste
henden Inhalt der Ehe zu gewährleisten.
Sicherlich werden die im einzelnen zu ziehenden Schluß
folgerungen noch zu erforschen sein, aber als orientie
render Hinweis wären solche Überlegungen bereits in 
dieser Auflage berechtigt gewesen. Diesen Gesichts
punkt hier zu erwähnen, halte ich auch deshalb für not
wendig, weil der Kommentar, vor allem die Erläute
rung der Präambel und der Grundsätze, nicht nur Be
deutung für die Rechtsanwendung hat, sondern auch 
eine wertvolle Hilfe für eine massenwirksame Öffent
lichkeitsarbeit darstellt. Gerade diese Funktion hat die 
Kommentierung der Präambel und der Grundsätze in 
der 3. Auflage nicht mehr erfüllen können.

Zur einheitlichen Kommentierung
materiell- und verfahrensrechtlicher Regelungen

Die auf die Bedürfnisse der praktischen Arbeit mit dem 
Gesetz ausgerichtete Kommentierung ist an der Erwei
terung der behandelten Verfahrensfragen erkennbar. 
Das trifft nicht nur für das gerichtliche Verfahren zu,

lil Vgl. hierzu auch J. Mühlmann, „Prüfung der Interessen 
minderjähriger Kinder im Scheidungsverfahren“, NJ 1972 
S. 636 S. (637).

sondern gilt gleichermaßen auch für die Tätigkeit der 
Organe der Jugendhilfe. Die Aufnahme der Jugendhilfe
verordnung vom 3. März 1966 im Anhang des Kommen
tars ist eine erfreuliche Neuerung.
Eine verstärkte Behandlung von Verfahrensfragen ent
hält z. B. die Kommentierung des § 25 (Entscheidung 
über das Erziehungsrecht der Eltern). Hier wurde ein 
Abschnitt neu aufgenammen, der die Problematik der 
einstweiligen Anordnung/5/, der Zuführung des Kindes 
und der nachträglichen Entscheidung über das Erzie
hungsrecht behandelt. Eine wertvolle Ergänzung der 
Kommentierung zu § 56 (Feststellung der Vaterschaft 
im gerichtlichen Verfahren) stellt auch der Abschnitt 
über die einstweilige Anordnung zur vorläufigen Siche
rung des Unterhaltsanspruchs des außerhalb der Ehe 
geborenen Kindes dar. Bei anderen wichtigen Bestim
mungen, z. B. den §§ 24 (Ehescheidung) und 39 (Ver
teilung des gemeinschaftlichen Eigentums und Vermö
gens), wurden die Abschnitte über das Verfahren we
sentlich erweitert. Unverständlich ist jedoch, warum bei 
den Bemerkungen zum Entzug des Eraiehumgsrechts 
(§ 51 Abs. 1) keine Verfahrensfragen erörtert wurden; 
es wird lediglich das Verfahren bei Rüdeübertragung 
des Erziehungsrechts (§ 51 Abs. 3) erläutert 
Die Kommentierung der Verfahrensfragen berücksich
tigt die Anleitung, die das Oberste Gericht zur effektiven 
und rationellen Durchführung der gerichtlichen Verfah
ren gegeben hat./6/ Das findet vor allem bei der Erör
terung von Fragen des Eheverfahrens seinen Ausdruck. 
Trotz der Fortschritte in der Kommentierung ist aber 
nicht zu verkennen, daß die Behandlung von Verfah
rensfragen nicht allein von dem für das Familienrecht 
typischen engen Zusammenhang zwischen dem mate
riellen und dem Verfahrensrecht bestimmt wird, son
dern auch einer gewissen Übergangssituation angepaßt 
ist. In Ermangelung eines Kommentars zum familien
rechtlichen Verfahren werden nicht nur die unmittel
bar im FGB geregelten Verfahrensfragen, sondern glei
chermaßen auch zahlreiche Bestimmungen der Fami- 
lienverfahrensordnung erläutert
Wenn einmal die Vorschriften über das familienrecht- 
liche Verfahren in einem einheitlichen Gesetz über das 
gerichtliche Verfahren in Zivil-, Familien- und Arbeits
rechtssachen Aufnahme gefunden haben werden/7/, wird 
sich das Schwergewicht der Verfahrenserläuterung 
sicherlich auf den Kommentar zu diesem Gesetz verla
gern, was auch Schlußfolgerungen für den FGB-Kom- 
mentar nach sich ziehen dürfte.

Zu den Grundsätzen der Ehescheidung

Die Kommentierung der Grundsätze der Ehescheidung 
nach § 24 zeichnet sich durch eine verbesserte Anlage 
und durch die Verarbeitung der in Wissenschaft und 
Rechtsprechung gewonnenen weiterführenden Erkennt-
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